
Seite 1 von 2 

Förderrichtlinien 

Die Bürgerstiftung Hannover hat sich zum Ziel gesetzt, für gesellschaftspolitisches 

Engagement in der Stadt und Region Hannover ein großes Netzwerk aufzubauen und zu 
gestalten. 

Entsprechend ihrer Satzung fördert und initiiert die Bürgerstiftung Hannover Vorhaben 

gemeinnütziger Einrichtungen in den Bereichen Kinder/Jugend, Senioren, Kultur und 
Soziales.  

Förderkriterien 

Anträge können gestellt werden: 

 von gemeinnützig anerkannten Institutionen, Einrichtungen, Vereinen und
Initiativen aus Stadt und Region Hannover.

o Einzelpersonen beachten bitte die weiteren Hinweise

 für Projekte, die in der Stadt oder der Region Hannover durchgeführt werden

Eine Karte mit der Verwaltungsgrenze finden Sie hier: 

www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-
Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Geografisch 

 wenn freiwilliges und ehrenamtliches Engagement gefördert wird

 wenn Selbsthilfe, Eigeninitiative und Selbstverantwortung der Zielgruppen

gefördert werden

 für Projekte, die Vorbildcharakter in unserer Gesellschaft haben

 wenn die angestrebten Ziele durch die Bürgerstiftung Hannover möglichst
überprüfbar sind

Innovative und gewagte Vorhaben sind für uns genauso interessant wie bewährte 

Projektformate. 

Eine Förderung ist nicht möglich für: 

 Projekte mit kommerzieller Orientierung

 Projekte mit parteipolitischer oder konfessioneller Ausrichtung

 Eine nachträgliche Förderung bereits durchgeführter oder begonnener Projekte

 Aufgaben, die rechtlich verpflichtend von öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu
erledigen sind

http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Geografisch
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Geografisch
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Formale Hinweise für Antragstellende 

1. Schriftlicher Förderantrag
Entspricht ihre Projektidee den Förderkriterien der Bürgerstiftung Hannover? Dann stellen

Sie gerne einen Antrag und verwenden für die Antragstellung bitte unser

Antragsformular, welches Sie zum Download auf unserer Homepage finden:
https://www.buergerstiftung-hannover.de/projekt-und-foerderarbeit/gefoerdert-werden-

aber-wie/

Für die Antragstellung gibt es keine bestimmten Fristen, unsere Gremien beraten in 
regelmäβigen Abständen.  

Bitte stellen Sie Ihren Antrag rechtzeitig vor Projektbeginn und rechnen Sie mit einer 
Bearbeitungszeit von ca. 6 bis 8 Wochen. (Achtung: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist 

möglich und kann formlos bei Antragsstellung beantragt werden). 

Bitte füllen Sie das Antragsformular aus und senden es uns per Mail oder Post zu. 
Ausführliche Projektbeschreibungen können angefügt werden.  

Nach Eingang des Antrages bei uns erhalten Sie eine Eingangsbestätigung.  

2. Fördervertrag
Bei Bewilligung der Förderung wird ein Fördervertrag zwischen dem Antragsteller und der

Bürgerstiftung Hannover abgeschlossen. Dieser Vertrag regelt die Zusammenarbeit und
legt die Zweckbindung der Förderung fest. Der Projektträger verpflichtet sich im Rahmen

der Öffentlichkeitsarbeit auf die Förderung durch die Bürgerstiftung Hannover hinweisen.

3. Auszahlung der Fördermittel

Für die Auszahlung der Fördermittel benötigen wir einen Fördermittelabruf vom
Antragsteller. Bitte senden Sie uns schriftlich (auch gerne per Mail) einen Abruf unter

Angabe der Projekt Nr., des Förderbetrages und der Bankverbindung, auf die der Betrag
gezahlt werden soll.

4. Sachbericht und Verwendungsnachweis

Nach Abschluss des Projektes muss der Bürgerstiftung Hannover ein Sachbericht über die

Projektaktivitäten und ein Verwendungsnachweis über die Verwendung der Gelder
vorgelegt werden. Dies ist auch im schriftlichen Fördervertrag genau geregelt.

Ihren Förderantrag senden Sie bitte an: 
Bürgerstiftung Hannover 
Loebensteinstr. 38, 30175 Hannover 
Mail projekte@buergerstiftung-hannover.de 

Persönlicher Kontakt: 
Ria Irion und Nora Gerken 
Tel 0511- 450 007 72 
Mail projekte@buergerstiftung-hannover.de 




